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 Veröffentlicht am 04.01.1956

Norm

StVO §77

Rechtssatz

Ein Erzieher, der einen Zug von Zöglingen begleitet, darf seine Warnstellung auf der Straßenmitte, die er beim

Überqueren der Straße durch den Zug eingenommen hat, erst verlassen, wenn kein Zögling mehr seiner Aufsicht

bedarf.
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